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Pressemitteilung des BKS e.V.

Unternehmerverband privater Rettungsdienste in Deutschland

Sozialgericht weist Krankenkassen und GBA in die Schranken:

Keine Genehmigungspflicht für qualifizierte Krankentransporte

Qualifizierte Krankentransporte müssen von den Krankenkassen nicht vor​ab genehmigt werden. Außerdem dürfen Krankenkassen ärztliche Ver​ord​nungen für den qualifizierten Krankentransport nicht umgehen. Das sind die Kernaussagen eines aktuellen Urteils des Sozialgerichts Neubran​den​burg vom 30.11.2006 (Az S 4 KR 25/06). „Dieses richtungweisende Urteil zeigt, dass die Kran​ken​kassen ihre Kompetenzen über​schrei​ten und rechts​widrig handeln“, er​klärt Robert Schmitt, Präsident des BKS. Aber auch der Gemeinsame Bundes​ausschuss (GBA) hat nach Ansicht des Ge​richts seine Kompetenz überschritten. 
Die AOK Mecklenburg-Vorpommern wurde verurteilt, dem Medical-Service Klinik- und Krankentransport Neubrandenburg alle eingeklagten von Ver​trags​ärzten ver​ord​nete qualifizierte Krankentransporte nach § 60 Abs. 2 SGB V, nebst Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszins, zu erstatten. Die AOK hatte die Vergü​tung der erbrachten Kranken​transporte abgelehnt, weil durch die Patienten keine Geneh​migung der Kas​se eingeholt worden war und so​gar teilweise die Notwendigkeit eines Kran​kentransportwagens nachträglich in Ab​re​de gestellt. 
Krankenkassen und GBA überschreiten ihre Kompetenzen

Die Richter stellen fest, dass die Patienten ohne weitere Voraussetzungen mit einer entsprechenden vertragsärztlichen Verordnung Anspruch auf ein​en qua​li​fizierten Krankentransport haben. Die medizinische Notwen​dig​keit der Verord​nung könne und dürfe nicht von der Krankenkasse über​prüft werden, begründen die Richter. „Die Krankenkassen verfügen selbst über keinerlei medizinischen Sachverstand“, heißt es in der Urteilsbe​grün​dung. Außerdem sehe weder das Ge​setz noch eine andere Norm eine Vor​ab​genehmigung vor. 
Weiterhin stellt das Sozialgericht fest, dass der Gemeinsame Bundesaus​schuss die gesetzlich statuierte Kostenübernahmepflicht der Kassen nicht durch eigene, weitergehende Richtlinien einschränken kann. Das Sozial​gesetzbuch V enthalte hierfür keine Ermächtigung.
Der BKS begrüßt das Urteil des Sozialgerichts und kritisiert das Geschäfts​geba​ren der Krankenkassen. Denn die Sozialversicherungs​fachan​gestell​ten der Kas​sen haben weder das Recht noch die medizinische Kompetenz, ärztliche Verord​nungen für einen qualifizierten Krankentransport zu igno​rieren und auf einen Mietwagen bzw. ein Taxi umzusteuern. „Auch das Gericht hat festgestellt, dass eine vorherige Genehmigung in der Praxis nicht umsetzbar ist und selbst die Inanspruchnahme des Medizinischen Dienstes der Kassen zu aufwändig wäre“, betont BKS-Präsident Robert Schmitt. 
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